
 

 

 

Bebauungsplan „Schuppengebiet Ried“  

in Meßstetten- Heinstetten 

 

ABWÄGUNGSTABELLE 

 

zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der  

 

frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 

28.01.2019 – 01.03.2019  

 

und der 

 

frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

10.01.2019 – 12.02.2019  
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Die Auslegung des Bebauungsplanes erfolgt in den Räumlichkeiten des Rathauses Meßstetten zu den üblichen 

Öffnungszeiten im Zeitraum vom 28.01.2019 bis zum 01.03.2019. Die Bekanntmachung hierfür erfolgte im Amtsblatt am 

18.01.2019. 

 

Eingegangene Stellungnamen: 

- keine -  
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Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 10.01.2019 angeschrieben: 

Nr. Behörde / Sonstige Träger öffentlicher Belange Schreiben vom 

1. Verein Naturpark Obere Donau 12.02.2019 

2. LNV BW - 

3. NABU - 

4. LNV Arbeitskreis Zollernalb - 

5. NABU Kreisverband Zollernalb - 

6. Naturschutzbüro Zollernalb 26.02.2019 

7. RP Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 04.02.2019 

8. RP Stuttgart - Landesamt für Denkmalpflege - 

9. Landratsamt Zollernalbkreis 12.02.2019 

10. RP Tübingen 06.02.2019 

11. Stadt Balingen - Stadtplanungsamt - 

12. Stadt Albstadt - Stadtplanungsamt 17.01.2019 

13. Gemeinde Schwenningen - Bürgermeisteramt 16.01.2019 

14. Gemeinde Obernheim - Gemeindeverwaltung 24.01.2019 

15. Gemeinde Nusplingen - Gemeindeverwaltung, - 

16. Gemeinde Hausen am Tann - Gemeindeverwaltung - 

17. Polizeipräsidium Tübingen 14.01.2019 
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Nr. Behörde / Sonstige Träger öffentlicher Belange Schreiben vom 

18. BAIUD BW - Referat Infra I 3 08.02.2019 

19. IHK Reutlingen - 

20. Handwerkskammer Reutlingen - 

21. ZV WV Hohenberggruppe 14.01.2019 

22. Regionalverband Neckar-Alb 06.02.2019 

23. Netze BW 17.01.2019 

24. Telekom - 

25. FairNetz GmbH 24.01.2019 

26. Unitymedia 15.02.2019 

27. DFMG Deutsche Funkturm GmbH - 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuständigkeit 
Kenntnisnahme 
 
 
Allgemeine Sachlage 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

Zu 
1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbemerkungen 
Kenntnisnahme 

 
Erholungsgesichtpunkte 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Naturschutzgesichtspunkte 
Ein Stromanschluss ist weiterhin nicht 
vorgesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

Zu 
1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Einrichtung einer Grillstelle ist nicht 
vorgesehen. Dies ist den örtlichen Bauvorschriften 
nach § 74 LBO BW zu entnehmen, wonach 
Feuerstellen in den Gebäuden und auf den 
Außenflächen nicht zulässig sind. 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
Entsprechend § 4 Abs. 1 Satz 2 BauGB wird das 
Verfahren fortgeführt. Ein Umweltbericht und eine 
spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung werden 
im weiteren Verfahren erstellt und im Zuge der 
Anhörung der Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB zur Stellungnahme zur 
Verfügung gestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechtliche Vorgaben 
Kenntnisnahme 
 

Eigene Planungen 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

Zu 
7. 

 

 
 
 
Geotechnik 
 
 

 
Ein entsprechender Passus wird in den Textteil 
des Bebauungsplanes aufgenommen. 
 
 
 
 
 

 
Boden 
Kenntnisnahme 
Mineralische Rohstoffe 
Kenntnisnahme 
 
Grundwasser 
Kenntnisnahme 

 
 
 
 
 
 

 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

Zu 
7. 

 

 
 
Bergbau 
Kenntnisnahme 
 
Geotopschutz 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Brandschutz 
Ein entsprechender Passus wird aufgenommen. 
Landwirtschaftliche Belange 
Ein Umweltbericht wird im weiteren Verfahren 
vorgelegt. Sollten Ausgleichsmaßnahmen auf 
landwirtschaftlichen Flächen erfolgen, so erfolgt 
eine Abstimmung mit dem Landwirtschaftsamt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Berücksichtigung  
 
Berücksichtigung 



Stadt Meßstetten 
Bebauungsplan „Schuppengebiet Ried“ 
Frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB - Abwägungstabelle 
 

 

Seite 13 / 23 

Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

Zu 
9. 

 

 
 
 
 
 

Grundwasserschutz 
Ein entsprechender Passus wird in 
Bebauungsplan aufgenommen. 
 

 
Bodenschutz 
Ein Umweltbericht wird im weiteren Verfahren 
vorgelegt. 
 

Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Die örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO BW 
wurden entsprechend ergänzt. 
 
siehe Hinweise zum Grundwasserschutz 

 
 
 
 
 

Berücksichtigung  
 
 
 

 
Berücksichtigung  
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Berücksichtigung  
 
 
Berücksichtigung  
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

Zu 
9. 

 
 

 

 
Natur- und Denkmalschutz 
Ein Umweltbericht wird im weiteren Verfahren 
vorgelegt. 
 
 
Baurecht 
Die Begründung wird entsprechend angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nebenbestimmungen 
Ein entsprechender Passus wird in den 
baurechtlichen Bescheid aufgenommen. 
Die Löschwasserversorgung für das 
Schuppengebiet „Ried“ ist gewährleistet. 

 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange 
der Stadt Albstadt nicht berührt werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

13. 

 

 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der 
Gemeinde Schwenningen keine Bedenken 
bestehen. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme 

14. 

 

 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der 
Gemeinde Obernheim keine Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

17. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens 
des Polizeipräsidiums Tuttlingen keine Bedenken 
bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

18. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein entsprechender Passus wird in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

21. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens 
des Zweckverbandes Hohenberggruppe keine 
Einwände bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

22. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wird entsprechend angepasst. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des 
Regionalverbandes keine Bedenken erhoben werden. 
 

Die Festsetzungen werden entsprechend 
konkretisiert. 
Die Erschließung mit Wasser und Strom wird nicht 
ausgeschlossen, da die Möglichkeit z.B. der 
Nutzung regenerativer Energie nicht 
ausgeschlossen werden soll. Für diesen Fall 
sollen die erforderlichen Leitungen unterirdisch 
verlegt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung  

 

Kenntnisnahme 
 
 

Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

23. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird eine weitere Verfahrensbeteiligung 
erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

25. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lage der Erdgastransportleitung sowie des 
Fernmeldekabels wurde ermittelt. Diese verlaufen 
östlich des Baugebiets und liegen außerhalb der 
überbaubaren Fläche. Die Sicherung der 
Leitungen im Bestand erfolgt durch Festsetzung 
eines Leitungsrechts im Bebauungsplan.  
Eine Notwendigkeit zur darüber hinaus gehenden 
Änderung des Bebauungsplanes besteht nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berücksichtigung 
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Nr. 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung Beschlussempfehlung 

26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens 
Unitymedia keine Einwände erhoben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

 


